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Az.: 50 30 Münster, 15.10.2004 
 

Rundschreiben Nr. 29/2004 
 

Bedarfsplanung zur Versorgung behinderter Kinder in  Tageseinrichtungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der Tagung für Jugendamtsleiter/innen in Vlotho haben wir Ihnen unser Konzept für 
die Bedarfsplanung in 2005 vorgestellt. Im Ergebnis haben wir gemeinsam vereinbart, dass wir 
Sie dazu nochmals anschreiben, so dass Sie individuell erklären können, ob (und ggf. mit wel-
chen Variationen) Sie damit einverstanden sind. Inzwischen haben wir unsere Überlegungen 
aufgrund der Gespräche mit der Freien Wohlfahrtspflege und den kommunalen Fachbera-
ter/innen noch etwas verfeinert. So werden wir Sie in den nächsten Tagen über die Einzugsbe-
reiche und Platzzahlen der heilpädagogischen und additiven Einrichtungen informieren, die in 
Ihrem Jugendamtsbereich liegen. Außerdem werden wir für die Jugendämter, die behinderte 
Kinder ausdrücklich in der Jugendhilfeplanung berücksichtigen wollen, aus unserer Sicht Hin-
weise zum Platzbedarf geben. Schließlich ist auch der Bereich der Förderung und Beratung vor 
dem 3. Lebensjahr zu betrachten, weil hier wichtige Weichenstellungen vorgenommen werden. 
 
Im folgenden werden nochmals die wesentlichen Elemente der Bedarfsplanung dargestellt. Die-
ses Verfahren wollen wir – soweit Sie sich dem anschließen – in 2005 aus praktischen Gründen 
zunächst in den Jugendamtsbereichen anwenden, in denen aufgrund der bisherigen Erfahrun-
gen eher mit einem Defizit an Plätzen für behinderte Kinder zu rechnen ist (s. dazu Anlage 1). In 
den anderen Jugendamtsbereichen ist dies aus unserer Sicht ebenfalls möglich, wenn Sie dies 
wollen.   
 
Hintergrund ist, dass im Juli 2003 die politischen Gremien des Landschaftsverbandes Westfalen- 
Lippe den Vorrang der Förderung von behinderten Kindern in Regeleinrichtungen mit Einzelin-
tegration und Schwerpunkteinrichtungen beschlossen haben. Dies entspricht den gesetzlichen 
Forderungen des § 4 SGB IX, wonach behinderte Kinder möglichst im unmittelbaren Lebensum-
feld und gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern gefördert werden sollen.  
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Der Entwurf des TAG enthält im übrigen eine inhaltlich gleichgerichtete Aussage1. Kann der indi-
viduelle Förderbedarf eines behinderten Kindes demnach sowohl in einer heilpädagogischen/ 
additiven Einrichtung wie auch in einer Regeleinrichtung mit Einzelintegration bzw. einer 
Schwerpunkteinrichtung gewährleistet werden, kommt diese Entscheidung zum Tragen. Sowohl 
im SGB IX als auch im TAG / Entwurf ist dabei die gemeinsame Planungsverantwortung der ört-
lichen Jugendhilfe und der überörtlichen Sozialhilfe vorgesehen2. Aus diesem Grund können und 
wollen wir das beschriebene Verfahren auch nur mit Ihnen gemeinsam umsetzen.  
 
Die folgenden Überlegungen zu Abläufen und Organisa tion zum Verfahren müssen nicht 
in allen Jugendämtern in allen Einzelheiten in exak t gleicher Weise umgesetzt werden. 
Abweichungen, die auf individuellen örtlichen Entwi cklungen beruhen und ebenfalls ziel-
führend sind, sind also möglich. 
 
Zunächst ist zu differenzieren: 
 
1. strukturelle Bedarfsplanung  
 
Strukturelle Bedarfsplanung ist im Ausgangspunkt die gemeinsame Sozial- und Jugendhilfepla-
nung (i.S.v. § 80 SGB VIII). Inhaltlich geht es also um Feststellung des Bestands an Angeboten, 
die Bedarfsfeststellung und die zur Bedarfserfüllung notwendigen Maßnahmen. Daneben ist 
auch Ziel, die Kooperation der Beteiligten zu fördern und die Angebote aufeinander anzustim-
men.  

 
Instrument dieser strukturellen Bedarfsplanung ist eine Regional- / Planungs-Konferenz, an der 
die wesentlichen Akteure mitwirken wie z.B. Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt, Frühför-
derstelle sowie Träger- / Einrichtungen. Über ein derartiges Gremium verfügen bereits viele 
Kommunen, auch wenn Name, Zusammensetzung und Aufgaben im Detail unterschiedlich sind. 

 
Die Entscheidungen z.B. über die Einrichtung einer Schwerpunktgruppe werden zwar vom Trä-
ger, Jugendamt und Landschaftsverband Westfalen-Lippe getroffen; die Einschätzungen zum 
Bedarf können aber in einer solchen Regionalkonferenz vorbereitet werden (analog zu Arbeits-
gemeinschaften nach § 78 SGB VIII). 
 
2. individuelle Hilfeplanung  
 
Hierbei geht es um die Feststellung des Hilfebedarfs des einzelnen Kindes und die Entscheidung 
über die Gewährung der bedarfsgerechten Hilfe (i.S.v. § 36 SGB VIII). Analog zu den erzieheri-
schen Hilfen entscheidet allein der zuständige Sozialleistungsträger, hier das Jugendamt und der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, über die Hilfegewährung.  

                                                 
1 § 22a Abs. 4 S. 1 TAG / RegE: Kinder mit und ohne Behinderungen sollen, wenn der Hilfe-
bedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert werden.  
 
2
 § 22 a Abs. 4 S. 2 TAG / RegE: Zu diesem Zweck sollen die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, konzeptionellen Ausgestaltung 
und Finanzierung des Angebots zusammenarbeiten. 
§ 4 Abs. 3 S. 2 SGB IX beinhaltet auch Aussagen zur Planung integrativer Hilfen.     
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Daneben muss es jedoch zu einem Verständigungsprozess über Notwendigkeit der Hilfe, über 
den Hilfebedarf und die „richtige“ Hilfe kommen.  
 
Instrument dieser individuellen Hilfeplanung ist eine Hilfeplankonferenz, an der neben den zu-
ständigen Sozialleistungsträgern (Jugendamt und LWL) und neben den Eltern solche Institutio-
nen beteiligt sein sollten, die das behinderte Kind kennen und den Hilfebedarf abschätzen kön-
nen, wie z.B. Gesundheitsamt oder Frühförderstelle. Wegen der (Teil-)Identität der beteiligten 
Institutionen macht es Sinn, die Hilfeplankonferenz an die Regional-/ Planungskonferenz anzu-
binden. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Beteiligten der Regional-/ Planungskonferenz in der 
Hilfeplankonferenz mitwirken; hierbei wird es sich - wie in der Erziehungshilfe - um eine kleinere 
Runde handeln. 
 
Trotz der formalen Entscheidungskompetenz der Sozialleistungsträger sollen die in der Hilfepla-
nungskonferenz vereinbarten Ergebnisse eine hohe Verbindlichkeit für die formale Verwaltungs-
entscheidung des LWL über Anträge auf Kostenzusage bzw. integrative Förderung haben.   
 
Zur Feststellung des Daneben hat das Landesjugendamt Kriterien erarbeitet, die die Frage des 
individuellen Hilfebedarfs operationalisieren sollen. Diese Kriterien umfassen  
 

- die festgestellten Beeinträchtigungen des Kindes, 
- die daraus folgenden Förder-, Pflege- und therapeutischen (Mehr-)Bedarfe,  
- die familiäre Situation des Kindes und die soziale Situation der Familie,  
- die von den Eltern gewünschte Hilfe und 
- die Möglichkeiten der (heilpädagogischen bzw. integrativen) Einrichtungen, den 

Bedarf zu decken. 
 

Diese Kriterien werden derzeit in Form eines Fragebogens umgestaltet. 
 

Im einzelnen sind (idealtypisch) folgende Schritte vorgesehen:  
 
1. Zunächst werden die Eltern behinderter Kinder vom LWL (z.B. über Informationen zur 

Antragstellung) gebeten, sich möglichst auch über integrative Angebote zu informieren 
bzw. sich auch eine solche Einrichtung anzusehen. Hier werden wir auch versuchen, 
Gesundheitsämter, Frühförderstellen und andere Institutionen einzubeziehen, die in einer 
frühen Phase fördernd und beratend tätig sind. 

 
Wenn Eltern sich bei ihren Überlegungen an das Jugendamt wenden, ist es zweckmä-
ßig, auf die vorhandenen integrativen Angebote hinzuweisen und entsprechende Ta-
geseinrichtungen zu vermitteln. 

 
2. Wenn Eltern sich (im Januar / Februar) an eine heilpädagogische / additive Tages-

einrichtung wenden, wird diese zunächst keine Aufnahmezusage geben, sondern ge-
meinsam mit den Eltern die Kriterien-Liste zur ersten Einschätzung des Hilfebedarfs aus-
füllen. 

 
 Ebenfalls aus praktischen Gründen soll das hier beschriebene Verfahren lediglich bei der 

Anmeldung für heilpädagogische / additive Gruppen praktiziert werden, während für Kin-
der, die in Schwerpunkteinrichtrungen und integrative Tageseinrichtungen angemeldet 
werden sollen, zunächst keine Änderungen gelten sollen. 
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3.  Diese Liste wird von den Eltern oder von der heilpädagogischen / additiven Einrichtung 

mit einem Kurz-Antrag an das örtliche Jugendamt gegeben. Beigefügt werden evtl. vor-
liegende (amts-)ärztliche Gutachten. Soweit sich die Eltern zu diesem Zeitpunkt noch 
keine alternative integrative Einrichtung angesehen haben, werden sie vom Jugendamt 
gebeten, dies zu tun und dementsprechend beraten. 

 
Die Beratung des Jugendamts 3 umfasst zu diesem wie zu anderen Zeitpunkten 
  
- die generelle Information über die Vor- und Nacht eile der Hilfeformen, 
- Information und Beratung in pädagogischen Fragen,  
- Vermittlung von Eltern behinderter Kinder an Einr ichtungen. 
 
Nicht zwingend (aber je nach Kompetenzen der Beschä ftigten im Jugendamt mög-
lich) ist die Beratung in Fragen von Therapie und B ehandlung. 
 

4. Zu einem noch zu vereinbarenden Termin (Anfang März) übersendet das Jugendamt 
dem LWL die Unterlagen zu den Kindern, die nach dem Wunsch der Eltern in einer heil-
pädagogischen / additiven Einrichtung angemeldet werden sollen.  

  
5. Auf dieser Grundlage finden dann die Hilfeplankonferenzen statt (möglichst im März). 

Diese sollten möglichst an einem Tag durchgeführt werden. Sinnvoll ist, diesen Termin 
noch in 2004 zu vereinbaren. Die Eltern erhalten frühzeitig eine Einladung mit der vor-
aussichtlichen Uhrzeit.  

 
 Ergebnis ist optimalerweise eine Einigung auf den gemeinsam für sinnvoll erachteten 

Förderort. Im Nachgang zu dem Termin müssen ggf. noch Gespräche geführt werden, 
wenn eine Einigung nicht möglich war oder ein bedarfsgerechter Platz nicht zur Verfü-
gung steht. Hier besteht dann z.B. eine Verknüpfung zur strukturellen Bedarfsplanung. 

 
6.    Die in der Hilfeplanungskonferenz vereinbarten Ergebnisse sollten eine hohe Verbind-

lichkeit für die formale Verwaltungsentscheidung des LWL über Anträge auf Kostenzu-
sage (heilpädagogische, additive und Schwerpunkt - Einrichtungen) bzw. Förderung (in-
tegrative Erziehung) haben; im letzteren Fall sollte dies auch für die Kostenbeteiligung 
des örtlichen Jugendamtes gelten.  

 
 Für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sind hier noch letzte Details zu klären. So 

muss formal z.B. die Behinderung und der pädagogische Mehraufwand festgestellt wer-
den. Es dürfte aber der krasse Ausnahmefall sein, wenn sich nach einer gut vorbereite-
ten und durchgeführten Hilfeplanungskonferenz doch noch erhebliche Zweifel an einer 
Behinderung ergeben sollten. 

 
 
Wie im Rahmen der Tagung der Jugendamtsleiter/innen vereinbart, möchten wir Sie um Beant-
wortung folgender Fragen bitten: 
                                                 
3 § 24 Abs. 4 TAG / RegE: Information der Eltern über das Platzangebot und die pädago-

gische Konzeption der Einrichtungen und Beratung bei der Auswahl  
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1. Besteht bereits ein Gremium, in dem Sie mit anderen Beteiligten Fragen der strukturellen 

Bedarfsplanung erörtern ? 
 
2.  Wenn ja, ist das Gremium örtlich auf Ihren Jugendamtsbezirk beschränkt oder arbeitet 

dieses Gremium mit anderen Jugendämtern gemeinsam (z.B. auf Kreisebene) ? 
 
3.  Wer ist an dem Gremium beteiligt ? 
 
4. Sind Sie bereit, sich (in der konkret beschriebenen Form) an einer derartigen individuel-

len Hilfeplanung zu beteiligen ? 
 
5. Welche Variationen halten Sie für notwendig / sinnvoll ? 
 
6. Wer ist die Ansprechperson für die weitere Umsetzung ?  
 
 
Mit freundlichen Grüßen                                               Anlagen  
Im Auftrag 
 
 
Klaus-Heinrich Dreyer 
 
 
 


